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zur Änderung des Bestattungsgesetzes 

A) Problem 

Nach bisheriger Rechtslage besteht in Bayern weder für die totgeborene oder 
während der Geburt verstorbene Leibesfrucht mit einem Gewicht unter 500 g 
(Fehlgeburt), noch für Embryonen und Feten aus Schwangerschaftsabbrü-
chen eine Bestattungspflicht. 

Fehlgeburten können bestattet werden (Art. 6 Abs. 1 Satz 2 BestG). 
Embryonen und Feten aus Schwangerschaftsabbrüchen sowie Fehlgeburten, 
für die keine Bestattung gewünscht wird, unterliegen einer Beseitigungs-
pflicht (Art. 6 Abs. 1 Satz 2 am Ende, Art. 6 Abs. 2 BestG). Die Beseitigung 
ist entsprechend der Regelung für die Beseitigung von Körper- und Leichen-
teilen „unverzüglich in schicklicher und gesundheitlich unbedenklicher Wei-
se“ durchzuführen. 

Diese gesetzliche Regelung wird der verfassungsgerichtlichen Rechtspre-
chung zum Beginn des menschlichen Lebens und der Reichweite der Men-
schenwürde und der daraus resultierenden Verpflichtung zum Lebensschutz 
nicht gerecht. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts be-
ginnen menschliches Leben und der Schutz der Menschenwürde spätestens 
mit der Nidation (BVerfGE 39, 1, 37; BVerfGE 88, 203, 252). Der Schutz 
der Menschenwürde wirkt auch über den Tod hinaus. (BVerfGE 30, 173, 
194). 

Unter Berufung auf die Verfassungslage setzen sich eine wachsende Zahl von 
Privatinitiativen sowie die katholische und die evangelische Kirche in Bayern 
für eine Änderung des Bestattungsgesetzes ein, zumal dies dem Bedürfnis 
einer steigenden Zahl von Eltern entspricht: immer häufiger bedauern Eltern, 
die sich zunächst gegen die Bestattung einer Fehlgeburt entschieden haben, 
keinen Ort zu haben, an dem sie Abschied nehmen und trauern können. Dar-
über hinaus häufen sich die Beschwerden betroffener Eltern, nicht ausrei-
chend über die Möglichkeit einer Bestattung informiert worden zu sein. 

 

B) Lösung 

Durch die Gesetzesänderung wird die Zur-Ruhe-Bettung von Fehlgeburten 
sowie von Feten und Embryonen aus Schwangerschaftsabbrüchen neu gere-
gelt: 
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Nach dem Bestattungsrecht sind nur Leichen mit den daran anknüpfenden 
Pflichten (z.B. Leichenschau, Bestattungspflichtige, Bestattungszeitpunkt) zu 
bestatten. Fehlgeburten sowie Embryonen und Feten gelten nicht als Leiche. 

Feten und Embryonen aus Schwangerschaftsabbrüchen können zukünftig wie 
Fehlgeburten durch den Verfügungsberechtigten, d.h. im Regelfall durch die 
Eltern, individuell bestattet werden. (Änderung von Art. 6 Abs. 2 BestG). 

Werden Fehlgeburten, Feten und Embryonen nicht individuell bestattet, wer-
den die Verfügungsberechtigten, oder, soweit dies nicht möglich oder zumut-
bar ist, die Inhaber des Gewahrsams verpflichtet, diese unter bestimmten, im 
Gesetz genannten Voraussetzungen auf einem Gräberfeld zur Ruhe zu betten. 
Der Ausdruck „Zur-Ruhe-Bettung“ wurde gewählt, um zu verdeutlichen, 
dass es sich nicht um eine Bestattung im Sinne des Bestattungsrechts handelt, 
sondern um eine eigene Form des würdevollen Umgangs mit den nicht indi-
viduell bestatteten Fehlgeburten, Embryonen und Feten. 

Nach den bisherigen Erfahrungen in der Praxis wird die Erfüllung der Ver-
pflichtung zur Zur-Ruhe-Bettung in der Regel den Inhabern des Gewahrsams 
obliegen. 

Die Eltern müssen über das Recht zur Bestattung und die neu eingeführten 
Verpflichtungen unverzüglich und in geeigneter Form informiert werden.  

 

C) Alternativen 

Zu der neu eingeführten Möglichkeit der individuellen Bestattung von Emb-
ryonen und Feten aus Schwangerschaftsabbrüchen und zur subsidiären Ver-
pflichtung zur Zur-Ruhe-Bettung von Fehlgeburten, Feten und Embryonen 
auf einem Gräberfeld gibt es mit Blick auf den Schutz der Menschenwürde 
keine Alternative.  

Hinsichtlich der Adressaten der verschiedenen Verpflichtungen sind mehrere 
Möglichkeiten denkbar:  

Soweit eine individuelle Bestattung gewählt wird, trifft diese Verpflichtung 
naturgemäß die Verfügungsberechtigten, d.h. in der Regel die Eltern.  

Hinsichtlich der Zur-Ruhe-Bettung auf einem Gräberfeld trifft die Verpflich-
tung entsprechend der tatsächlichen Praxis in der Regel den Inhaber des Ge-
wahrsams. Dies entspricht auch der bisherigen Regel des Art. 6 Abs. 3 
BestG. 

Hinsichtlich der Informationspflicht kommt nur der Inhaber des Gewahrsams 
in betracht. 

 

D) Kosten 

Allgemeines 

Das Gesetz enthält hinsichtlich der Modalitäten der Zur-Ruhe-Bettung nur 
eine Konkretisierung der bereits bestehenden Verpflichtung zur schicklichen 
„Beseitigung“. 

Kosten des Staates 

Hinsichtlich der Universitätskliniken fallen nur geringe Kosten an. 
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Kosten der Kommunen 

Soweit sich Krankenhäuser in kommunaler Trägerschaft befinden, kommen 
auf die Kommunen zusätzliche Kosten zu. Diese lassen sich nicht exakt er-
mitteln, da zum Teil bereits jetzt in kommunalen Krankenhäusern turnusmä-
ßige Sammelbestattungen stattfinden und im Übrigen die Krankenhäuser 
bereits nach geltender Rechtslage Aufwendungen zur schicklichen Beseiti-
gung der Feten und Embryonen tätigen müssen. 

Mit den kommunalen Spitzenverbänden wurde in Anlehnung an das Konsul-
tationsverfahren eine Abschätzung der Kostenfolgen durchgeführt. Dabei 
wurde folgende Verständigung erzielt: 

Fallmengen in Bayern 
Fehlgeburten in Krankenhäusern (unter 500 g)  17.500 
Feten und Embryonen aus ambulanten  
Schwangerschaftsabbrüchen in Krankenhäusern 1.100 

Gesamt:  18.600 

Feten und Embryonen aus Schwangerschaftsabbrüchen 
in gynäkologischen Praxen  14.000 

Gesamt: 32.600 

Kosten der Zur-Ruhe-Bettung 

Der Gesetzentwurf gewährt den Verpflichteten weitestgehenden Freiraum 
über die Modalitäten der Zur-Ruhe-Bettung. 

In der Praxis dürfte sich überwiegend – auch aus hygienischen Gründen – 
eine Einäscherung der gesammelten Fehlgeburten, Feten und Embryonen 
anbieten. 

In Anlehnung an die Friedhofsgebührensatzung der Stadt München und nach 
Auskunft der Friedhofsverwaltung München wird von ca. 100 € bis maximal 
200 € für die Einäscherung und zur Ruhe-Bettung von gesammelten Fehlge-
burten, Feten und Embryonen ausgegangen. Im Betrag von 200 € sind auch 
die Kosten für Lagerung und Kühlung enthalten, auf die die Bayerische 
Krankenhausgesellschaft hingewiesen hat. Weitere Kosten für Grabstellen 
dürften in der Regel nicht anfallen. 

Bei 195 Krankenhäusern mit frauenkundlichen bzw. geburtshilflichen Abtei-
lungen in Bayern sind im rechnerischen Durchschnitt je Krankenhaus im Jahr 
95 Fehlgeburten, Feten und Embryonen zur Ruhe zu betten. Es wird davon 
ausgegangen, dass je nach Größe der Abteilungen Fehlgeburten, Feten und 
Embryonen gesammelt und ca. zwei bis vier Mal im Jahr zur Ruhe gebettet 
werden. 

Aus Krankenhäusern stammende Feten  18.600 
Anzahl der Krankenhäuser 195 
Durchschnitt je Krankenhaus 95 
Ca. 3 Mal/Jahr Bestattung  
Feten/Bestattung 32 
Bestattungsvorgänge/Jahr 581 
Kosten je Sammelbestattung  200 € 
Krankenhäuser insgesamt  (195)     116.200 € 
Davon kommunale  (140)  rd.  83.432 € 
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Die kommunalen Spitzenverbände haben ihr Einverständnis mit der Kosten-
folgeabschätzung erklärt. Es besteht Einvernehmen, dass angesichts der ethi-
schen Dimension sowie der bereits nach bisherigem Recht verankerten Ver-
pflichtung zur „schicklichen Beseitigung“ die für die Kommunen prognosti-
zierten Mehrkosten die Grenze der Wesentlichkeit nicht überschreiten. Es 
besteht zudem Einigkeit darin, dass die Einschätzung der prognostizierten 
Mehrkosten als unwesentlich nur den vorliegenden Gesetzentwurf betrifft 
und nicht als Bezugsfall für künftige andere Gesetzentwürfe herangezogen 
werden kann. 

Im Übrigen treffen diese Mehrkosten die Kommunen als Träger nur dann, 
wenn die Krankenhäuser diese nicht über die allgemeinen Krankenhausein-
nahmen refinanzieren können. 

Durch die Änderung des Bestattungsgesetzes kommen auf die Kommunen 
auch keine zusätzlichen Kosten als Träger der Sozialhilfe zu. Nach ständiger 
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes sind Bestattungskosten 
nach § 15 BSHG nur zu übernehmen, wenn eine Bestattungspflicht besteht. 
Wenn von der Möglichkeit einer Individualbestattung kein Gebrauch ge-
macht wird, trifft zwar zunächst die Eltern die Aufgabe der Zur-Ruhe-
Bettung; aufgrund weitreichender Zumutbarkeitsregelungen wird diese Ver-
pflichtung in der Regel jedoch vom Inhaber des Gewahrsams wahrgenom-
men. Es liegt daher keine materielle Pflicht i.S.d. § 15 BSHG vor. Damit 
entstehen den Kommunen als Träger der Sozialhilfe auch dann keine zusätz-
lichen Kosten, wenn sich sozialhilfeberechtigte Eltern für eine Individualbe-
stattung entscheiden. 

Revisionsklausel 

Stellt sich die Prognose über die Kostenfolgen als wesentlich fehlerhaft her-
aus oder müssen auf Grund tatsächlicher Entwicklungen, z.B. auf Grund 
eines sprunghaften Anstiegs der Fallzahlen, die der Prognose zugrunde lie-
genden Annahmen korrigiert werden, besteht Anlass, die Bestimmungen über 
die Deckung der Kosten anzupassen. Die Anpassung erfolgt unter diesen 
Voraussetzungen in der Regel auch für die Vergangenheit, wenn der Aus-
gleich nicht nur geringfügig abweicht. Die kommunalen Spitzenverbände 
sind gehalten, Erkenntnisse über einen sprunghaften Anstieg der Fallzahlen 
dem zuständigen Staatsministerium rechtzeitig mitzuteilen. Daneben kann 
jeder Partner in angemessenen Zeitabständen unter Vorlage schlüssiger 
Gründe eine Überprüfung verlangen (vgl. Nr. 2.5.3 der Konsultationsverein-
barung vom 21. Mai 2004). 

Kosten von Privaten 

Soweit niedergelassene Ärzte die medizinische Betreuung bei Fehlgeburten 
leisten oder Schwangerschaftsabbrüche vornehmen, sind sie bereits jetzt zur 
schicklichen Beseitigung und zu einem entsprechenden Kostenaufwand ver-
pflichtet. Die daraus entstehenden Mehrkosten lassen sich nicht exakt ermit-
teln, dürften sich aber im Rahmen der bei den Krankenhäusern pro Sammel-
bestattung anfallenden Kosten bewegen; den niedergelassenen Ärzten steht 
zudem die Möglichkeit offen, mit den Krankenhäusern zu kooperieren. Im 
Übrigen besteht die Möglichkeit, diese Kosten bei der Einkommensteuerer-
klärung geltend zu machen.  
 



Bayerischer Landtag 
15. Wahlperiode Drucksache 15/2847  
 21.02.2005 
 

Gesetzentwurf 

zur Änderung des Bestattungsgesetzes 

§ 1 

Das Bestattungsgesetz – BestG – (BayRS 2127-1-UG), zu-
letzt geändert durch Art. 36 Nr. 6 des Gesetzes vom 24. Juli 
2003 (GVBl S. 452), wird wie folgt geändert:  

1. Art. 6 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:  

aa) Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„2Eine totgeborene oder während der Geburt 
verstorbene Leibesfrucht mit einem Gewicht 
unter 500 Gramm (Fehlgeburt) kann bestattet 
werden.“ 

bb) Es werden folgende Sätze 3 bis 7 angefügt: 

„3Sofern Fehlgeburten nicht nach Satz 2 bestat-
tet werden, müssen sie, soweit und solange sie 
nicht als Beweismittel von Bedeutung sind, 
durch den Verfügungsberechtigten auf einem 
Grabfeld zur Ruhe gebettet oder, wenn dies 
nicht möglich oder zumutbar ist, durch den In-
haber des Gewahrsams unter geeigneten Be-
dingungen gesammelt und in bestimmten zeit-
lichen Abständen auf einem Grabfeld zur Ruhe 
gebettet werden. 4Fehlgeburten können aber 
auch hygienisch einwandfrei und dem sittli-
chen Empfinden entsprechend eingeäschert 
und dann auf einem Grabfeld zur Ruhe gebet-
tet werden. 5Verfügungsberechtigte sind un-
verzüglich in angemessener Form vom Inhaber 
des Gewahrsams über ihr Bestattungsrecht 
nach Satz 2 und ihre Pflichten nach Satz 3 zu 
unterrichten. 6Nach Einwilligung des Verfü-
gungsberechtigten können Fehlgeburten auch 
für medizinische oder wissenschaftliche Zwe-
cke herangezogen werden. 7Sobald Fehlgebur-
ten nicht mehr diesen Zwecken dienen, sind sie 
nach Satz 3 oder 4 auf einem Grabfeld zur Ru-
he zu betten, sofern sie nicht nach Satz 2 be-
stattet werden.“ 

b) Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
 „(2) Für aus Schwangerschaftsabbrüchen stam-
mende Feten und Embryonen finden Abs. 1 Sätze 2 
bis 7 entsprechende Anwendung.“ 

2. In Art. 14 Abs. 2 Satz 1 werden die Worte „für die 
Beseitigung von Fehlgeburten und Körper- und Lei-
chenteilen und für Umbettungen“ durch die Worte „für 
die Zur-Ruhe-Bettung von Fehlgeburten oder von Feten 
und Embryonen aus Schwangerschaftsabbrüchen, für 
die Beseitigung von Körper- und Leichenteilen und für 
Umbettungen“ ersetzt. 

3. Art. 18 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Nr. 9 erhält folgende Fassung: 

„9. als Inhaber des Gewahrsams den Pflichten 
zur Zur-Ruhe-Bettung von Fehlgeburten 
und von Embryonen und Feten aus 
Schwangerschaftsabbrüchen nicht oder 
nicht rechtzeitig nachkommt,“ 

bb) Es wird folgende neue Nr. 10 eingefügt: 

„10. den durch Art. 6 Abs. 3 oder aufgrund des 
Art. 15 festgelegten Pflichten nicht oder 
nicht rechtzeitig nachkommt, „ 

cc) Die bisherigen Nr. 10 bis 13 werden Nrn. 11 
bis 14. 

dd) In Nr. 11 (neu) werden die Worte „Beseitigung 
von Fehlgeburten, Körper- oder Leichenteilen“ 
werden durch die Worte „Zur-Ruhe-Bettung 
von Fehlgeburten, Feten oder Embryonen aus 
Schwangerschaftsabbrüchen oder die Beseiti-
gung von Körper- oder Leichenteilen“ ersetzt. 

b) In Abs. 2 werden die Worte „ und 11“ durch die 
Worte „ , 10 und 12“ ersetzt. 

 

§ 2 

 

Dieses Gesetz tritt am …………………..……...… in Kraft. 
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Begründung: 

I. Allgemeines 

Durch den Gesetzentwurf wird dem Umstand Rechnung getragen, 
dass nach dem Grundgesetz bereits Embryonen und Feten 
menschliches Leben sind, dem Menschenwürde zukommt, und 
dass die Menschenwürde über den Tod hinauswirkt. Deshalb wird 
auch bei Schwangerschaftsabbrüchen die Möglichkeit einer indi-
viduellen Bestattung eingeräumt. Zudem wird es Eltern ermög-
licht, später auch dann einen Ort der Trauer und des Abschieds zu 
haben, wenn sie sich zunächst nicht für eine individuelle Bestat-
tung entscheiden. 

Hinsichtlich der subsidiären Verpflichtung, Embryonen und Feten 
auf Grabfeldern zur Ruhe zu betten, orientiert sich die Bestim-
mung der Pflichtigen an der bisherigen Regelung des Art. 6 Abs. 3 
BestG. Hier waren zunächst die Eltern einer Fehlgeburt bzw. von 
Embryonen/Feten (als „Verfügungsberechtigte“) zur „Beseiti-
gung“ verpflichtet. Für den Fall, dass die Verfügungsberechtigten 
„nicht feststellbar oder verhindert“ waren, musste die Beseitigung 
„durch den Inhaber des Gewahrsams“ erfolgen. Dies waren bei 
Fehlgeburten in der Regel die Krankenhäuser, in deren Pathologie 
sich die Embryonen und Feten nach der erforderlichen Untersu-
chung befanden. In der Praxis erfolgte die „Beseitigung“ dann 
bislang regelmäßig durch die Krankenhäuser, die hierfür den 
„Verfügungsberechtigten“ auch keine Kosten in Rechnung stell-
ten. Bei Schwangerschaftsabbrüchen sind in der Regel niederge-
lassene Ärzte Inhaber des Gewahrsams, da sie in Bayern in der 
weit überwiegenden Zahl der Fälle den Schwangerschaftsabbruch 
vornehmen. 

Die Neuregelung des Art. 6 Abs. 1 Satz 3 BestG bestimmt als 
Verpflichtete in erster Linie ebenfalls die Eltern als „Verfügungs-
berechtigte“. Damit wird an ihre grundsätzliche Verantwortung für 
das Leben der Embryonen und Feten erinnert. Dies ist trotz der 
belastenden Situation auch deshalb nicht unbillig, weil Eltern von 
Totgeburten bereits ausnahmslos zu einer Bestattung verpflichtet 
sind. 

Allerdings besteht diese Verpflichtung nur, soweit sie den Eltern 
„möglich“ oder „zumutbar“ ist. Falls dies nicht der Fall ist, sind 
regelmäßig die Inhaber des tatsächlichen Gewahrsams verpflich-
tet. Tritt die Fehlgeburt in einem Bereich ein, in dem lediglich die 
Eltern den Gewahrsam haben (z.B. zu Hause), entfällt die Ver-
pflichtung aus Gründen der Zumutbarkeit. Gleiches gilt nach 
Schwangerschaftsabbrüchen. Diese Regelung erscheint aus mehre-
ren Gründen vertretbar: 

Die Inhaber des Gewahrsams trifft bislang bereits die Verpflich-
tung der „Beseitigung“ von Embryonen und Feten nach Art. 6 
Abs. 1 Satz 2, 2. Halbsatz, Absatz 2 i.V.m. Absatz 3 BestG. 

In vielen bayerischen Städten übernehmen bereits jetzt die Kran-
kenhäuser die Kosten einer Beseitigung in einem Grabfeld, wie sie 
die Gesetzesänderung zur Verpflichtung macht. Vielerorts exis-
tiert eine Zusammenarbeit mit Friedhofsträgern. Dies entspricht 
einer Empfehlung der Deutschen Krankenhausgesellschaft vom 
07.09.1999, in der gefordert wird, dass „sämtliche Föten von Tot- 
und Fehlgeburten … zukünftig … ein würdiges Begräbnis erhal-
ten, unabhängig davon, ob die Eltern diesen Wunsch ausdrücklich 
äußern. Diese Föten, bei denen die Eltern keine individuelle Be-
stattung wünschen, sollten in den Pathologien der betreffenden 
Kliniken unter geeigneten Bedingungen gesammelt und in be-
stimmten zeitlichen Abständen von einem Bestattungsunterneh-
men abgeholt und zu einem Krematorium gebracht werden. Dort 
könnten die Föten in ein gemeinsames Sargbehältnis umgebettet 
und im Krematorium eingeäschert werden. Die Beisetzung kann 
auf einer anonymen Begräbnisstätte stattfinden.“ 

Die Inhaber des Gewahrsams, vor allen Dingen die Krankenhäu-
ser, sind auch organisatorisch am besten in der Lage, die Pflicht 
der Beisetzung von Embryonen und Feten zu erfüllen. 
Die anfallenden Kosten werden nach bisherigem Kenntnisstand 
relativ gering sein. Da bei Fehlgeburten immer eine pathologische 
Untersuchung erfolgen muss und diese nur an größeren Kranken-
häusern möglich ist, werden mit dieser Aufgabenzuweisung auch 
keine kleineren Krankenhäuser finanziell überfordert. 
Für die Kommunen als Träger von Krankenhäusern ist mit der 
Neuregelung kein erhöhter Verwaltungsaufwand, insbesondere 
mit Blick auf Überwachungspflichten verbunden. 
In anderen Ländern der Bundesrepublik Deutschland bestehen 
bereits Initiativen und Regelungen, die in der Sache dem Gesetz-
entwurf entsprechen: 
So bestehen Selbstverpflichtungen kirchlicher Krankenhäuser, in 
den Fällen für eine Bestattung zu sorgen, in denen keine Bestat-
tungspflicht besteht und Eltern ihr Bestattungsrecht nicht ausüben 
wollen (s. z.B. Kirchliches Amtsblatt Osnabrück Nr. 23 vom 30. 
November 2001, Art. 257; Richtlinien für den Umgang mit Tot- 
und Fehlgeburten an katholischen Krankenhäusern in Rheinland-
Pfalz, 08.03.2002). Für Krankenhäuser in konfessioneller Träger-
schaft besteht die Empfehlung, für Fehlgeburten, für die keine 
Bestattungspflicht besteht, eine Wahlgrabstätte zu erwerben 
(Handreichung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, 
2002, unter Verweis auf eine Empfehlung des Katholischen Kran-
kenhausverbandes Deutschland für Einrichtungen in katholischer 
Trägerschaft; in der „Handreichung“ findet sich auch der Hinweis, 
dass in der Regel auf kirchlichen Friedhöfen eine Wahlgrabstätte 
kostenlos zur Verfügung gestellt wird). 
Im Frühjahr 2001 startete die schleswig-holsteinische Landes-
gruppe des Verbandes der Krankenhausdirektoren Deutschlands 
e.V. (VDK) eine bundesweite Aktion und sensibilisierte mit In-
formationsmaterial in den Krankenhäusern für das Problem. Ende 
2001 hatten bereits 400 geburtshilfliche Abteilungen freiwillige 
Regelungen zur Beisetzung nicht bestattungspflichtiger Tot- und 
Fehlgeburten in Kraft gesetzt (Deutsches Ärzteblatt, 02.11.2001). 
In anderen Bundesländern (z.B. Bremen, Hamburg) existieren 
bereits seit längerem Regelungen, die den Bestimmungen des 
Gesetzentwurfs im Grundsatz entsprechen. 
Was die Verpflichtung von niedergelassenen Ärzten als Gewahr-
samsinhaber bei Schwangerschaftsabbrüchen anlangt, so ist eine 
solche ebenfalls vertretbar: Auch hier besteht bislang schon eine 
Verpflichtung zur schicklichen Beseitigung von Embryonen und 
Feten nach Art. 6 Abs. 2 i.V.m. Absatz 3 BestG. 
Die personenstandsrechtlichen Vorschriften über die Beurkundung 
von Geburten, Totgeburten und Fehlgeburten bleiben unberührt. 
Eine Beurkundungspflicht besteht für Totgeburten über 500 
Gramm. Fehlgeburten sowie Feten und Embryonen aus Schwan-
gerschaftsabbrüchen werden nicht beurkundet. 
Durch die Einführung einer Informationspflicht soll sichergestellt 
werden, dass Eltern in Fällen einer Fehlgeburt oder bei Schwan-
gerschaftsabbrüchen von ihren Rechten und Pflichten im Zusam-
menhang mit der Beisetzung in diesen Fällen informiert werden. 
Die insoweit anfallenden Kosten werden voraussichtlich gering 
sein und zudem von etlichen Krankenhäusern in Bayern, die be-
reits jetzt im Sinne der neuen gesetzlichen Verpflichtung informie-
ren, ohnehin schon getragen. 
In der Regel werden die Eltern bzw. die Frauen im Rahmen dieser 
Information dann auch über die Möglichkeiten unterrichtet, vor 
einer Bestattung oder Zur-Ruhe-Bettung von ihren toten Kindern 
Abschied zu nehmen. Dies ist eine weitere wesentliche Forderung 
der Kirchen und der auf diesem Gebiet tätigen Privatinitiativen. 
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II. Erläuterungen zu den einzelnen Vorschriften 
 
Zu § 1 Nr. 1 a, aa) 

(Art. 6 Abs. 1 Satz 2 Best G) 

Wegen der Neuregelung in den Sätzen 3 bis 7 entfällt der Verweis 
auf Absatz 3. 
 
Zu § 1 Nr. 1 a, bb) 

(Art. 6 Abs. 1 Satz 3 bis 7 BestG) 

Für den Fall, dass von der Möglichkeit nach Art. 6 Abs. 1 Satz 2 
BestG nicht Gebrauch gemacht wird, wird bestimmt, dass die 
Fehlgeburten auf einem Grabfeld zur Ruhe gebettet werden. Dies 
kann in der Form geschehen, dass sie unter geeigneten Bedingun-
gen gesammelt und in bestimmten zeitlichen Abständen zur Ruhe 
gebettet werden. Weiter besteht die Möglichkeit, die Fehlgeburten 
einzuäschern und dann auf einem Grabfeld zur Ruhe zu betten. 
Mit diesen beiden Alternativen wird an die bereits bestehende 
Praxis angeknüpft. Weitere Einzelheiten werden nicht genannt, 
um den Beteiligten und Verpflichteten weitestgehend Freiraum zu 
belassen und dort, wo bislang bereits auf freiwilliger Basis viel für 
eine würdige Beisetzung von Fehlgeburten getan wird, nicht mit 
neuen oder zusätzlichen Anforderungen dieses Engagement zu 
beeinträchtigen. 

Zur Information der Eltern sind die Inhaber des Gewahrsams 
verpflichtet. 

Mit der Neuregelung, was die Verwendung von Fehlgeburten für 
medizinische Zwecke anlangt, soll im Vergleich zur bisherigen 
Fassung („soweit und solange sie nicht …“) der Vorrang der 
Menschenwürde vor medizinischen Zwecken zum Ausdruck 
gebracht werden. Weiter soll durch die Neuregelung klargestellt 
werden, dass eine Verwendung für medizinische Zwecke nicht 
ohne die Einwilligung der Verfügungsberechtigten erfolgen kann. 

Zu § 1 Nr. 1 b 

(Art. 6 Abs. 2 BestG) 

Durch den Verweis auf Absatz 1 Satz 2 besteht nunmehr auch für 
Embryonen und Feten aus Schwangerschaftsabbrüchen die Wahl-
möglichkeit einer Bestattung. Durch den Verweis auf Absatz 1 
Sätze 3 und 4 wird sichergestellt, dass Embryonen und Feten auch 
bei Schwangerschaftsabbrüchen eine würdige Zur-Ruhe-Bettung 
erhalten. 

 

Zu § 1 Nr. 2 

(Art. 14 Abs. 2 Satz 1 BestG) 

Der Wortlaut der Vorschrift wird an das neue Instrument der Zur-
Ruhe-Bettung angepasst. 

 

Zu § 1 Nr. 3 a und 3 b 

(Art. 18 Abs. 1 Nr. 9 und Art 18 Abs. 1 Nr. 10 BestG) 

Die bisher geltende Bußgeldbewehrung wird auf die Inhaber des 
Gewahrsams beschränkt. Bei der Novellierung des Bestattungsge-
setzes 1994 wurde versehentlich die Bußgeldbewehrung für die 
Pflichten bei der Beseitigung von Fehlgeburten, Körper- und 
Leichenteilen nicht angepasst. Dies wird nachgeholt. 

 

Zu § 1 Nr. 3 c 

(Art. 18 Abs. 1 Nr. 11 BestG) 

Der Wortlaut der Vorschrift wird an das neue Instrument der Zur-
Ruhe-Bettung angepasst.  
 


